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I. Naturwissenschaftlicher Hintergrund 
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Editierungsverfahren

Editierung von 
somatischen Zellen

Editierung von 
Keimbahnzellen

Interventionstypen
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I. Naturwissenschaftlicher Hintergrund – 1. Genomeditierung
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• Editierungsverfahren eröffnen perspektivisch die Möglichkeit eines 
zielgerichteten, sicheren und effektiven Eingriffs in die DNA

• Genomeditierung: Zielgerichtete Manipulation und Modifizierung des 
Erbguts lebender Zellen durch Veränderung der konkreten 
Basenabfolge

• Effektivitäts- und Spezifitätsprobleme: On-Target-Effekte, Off-Target-
Effekte, immunpathogene Mechanismen durch virale Vektoren

• Anwendungsszenarien: monogenetische Erkrankungen wie z.B. 
Hämoglobinopathien, Mukoviszidose, verschiedenen 
Muskeldystrophien

• Mehrwert Keimbahnintervention: Erkrankungen mit kurzen 
therapeutischem Fenster vor Geburt; weniger 
Anwendungskomplikationen aufgrund geringer Zellanzahl
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I. Naturwissenschaftlicher Hintergrund – 2. Epigenomeditierung
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• Epigenomeditierung: gezielte Änderung einzelner oder mehrerer 
epigenetischer Zustände mit dem Ziel, die Transkription der DNA 
sowie die Genexpression zu modifizieren, ohne die DNA-Sequenz 
selbst zu verändern

• Anwendungsszenarien: v.a imprinting disorders mit schwerer 
Symptomatik: Angelman-Syndrom, Kogami-Ogata Syndrom, Prader-
Willi-Syndrom und Temple Syndrom

• Epigenetische Veränderungen über Zellgenerationen vererbbar; 
jedoch Löschung epigenetischer Muster bei Gametogenese und 
Embryogenese
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II. Rechtliche Rezeption – 1. Genom- und Epigenomeditierung somatischer Zellen
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• Unterliegt allgemeinen ärztlichen Schranken eines Heilversuchs (in 
diesem Fall Neulandversuch) bzw. einer klinischen Prüfung

 Entscheidend: Beachtung ärztlicher Aufklärungspflichten und 
informierte Einwilligung des Patienten

• Embryonaltherapie: Embryo selbst nicht einwilligungsfähig, seine 
Würde ist jedoch verfassungsrechtlich geschützt

 Rechtliche Lösung: stellvertrende Einwilligung der Eltern

 Aber: Pluripotenz vieler Zellen zum Eingriffszeitpunkt jeder
Eingriff wird zur Keimbahnintervention uns ist unter dem 
gegenwärtigen Regelungsregime verboten
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II. Rechtliche Rezeption – 2. Genom- und Epigenomeditierung von Zellen der Keimbahn
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• Kategorisches Verbot der Keimbahnintervention in § 5 
Embryonenschutzgesetz (ESchG):

 § 5 Abs. 1 Embryonenschutzgesetz („ESchG“): „Wer die Erbinformation  

einer menschlichen Keimbahnzelle künstlich verändert, wird mit  

Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 

(1) Genomeeditierung

• Verfahrensbezogene oder produktbezogene Sichtweise der künstlichen
Veränderung?

 Verfahrensbezogene Sichtweise ist zur Realisierung des gesetzgeberischen
Schutzzweckks zu bevorzugen; entscheidend: Einsatz künstlicher
Gentechnologie mit unvorhersehbaren Interventionsrisiken

(2) Epigenomeditierung

• Auslegungsfrage:  Epigenetische Information Teil der Erbinformation?

• Enge Auslegung des Begriffes der Erbinformation, da ESchG Strafgesetz
Epigenomeditierung ist nicht verboten
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II. Rechtliche Rezeption – 2. Genom- und Epigenomeditierung von Zellen der Keimbahn
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• Bewertungshypothese: Editierungsmethoden können sicher, präzise 
und effektiv zu genetischen Modifikationen eingesetzt werden

a) Therapeutische Keimbahnintervention

• Recht auf körperliche Unversehrtheit des zukünftigen Individuums 
spricht verfassungsrechtlich für die Zulassung der 
therapeutischen Keimbahnintervention 

• Recht auf Leben erfordert insbesondere in den Fällen der 
Pränatalgentherapie eine  Zulassung der Keimbahnintervention, 
da sie Selektionsentscheidungen vorbeugen kann

• Einwände wie die Verletzung einer Gattungswürde oder eine 
Dammbruchgefahr überzeugen juristisch nicht
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II. Rechtliche Rezeption – 2. Genom- und Epigenomeditierung von Zellen der Keimbahn
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b) Nichttherapeutische Keimbahnintervention

• Legitimation über das Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
scheidet aus, da er nicht in die Entscheidung über seine 
genetische Verbesserung eingebunden werden kanns

• Keine Legitimation über stellvertretende Einwilligung; Maßnahme 
zu  Optimierungszwecken verstößt gegen Verbot der 
Instrumentalisierung potentieller Nachkommen

• Zustimmung kann nicht unterstellt werden; künftiges Individuum 
wird zur Projektionsfläche der Norm- und genetischen 
Ausstattungsvorstellungen der Eltern

• Selbstbestimmungsrecht der Eltern oder Fortpflanzungsfreiheit 
bezieht sich nicht auf genetische Positivausstattung des 
Nachwuchses
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III. Ethische Überlegungen zu 
Genom- und Epigenom-
Editierung

26.05.2020



III. Ethische Überlegungen zu Genom- und Epigenom-Editierung

• Diskurse: Epigenetik; Genom-Editierung

• Wann ist ein Eingriff sicher genug?
normative Unsicherheit kann über epistemisch-empirische Unsicherheit    
hinausgehen:

• Konzepte von Intention (Vererbbarkeit intendiert?)
• moralischer Status Embryo
• Autonomie (Patient, Fetus, Embryo?)

• Epigenetisches Enhancement?

WHO, 12.Juli 2021:“Human genome editing: A framework for 
governance”
S.47-49: Somatic human genome editing and epigenetic editing to 
enhance athletic ability 12



Normative Unsicherheit: Konzept und Bewertung der (fehlenden) Intention zur Vererbbarkeit

Aus: Alex & Winkler (under review): Ethical assessment of epigenome editing and comparison with the discours on genome editing: 
Guiding quesitons and first answers 13
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IV. Zusammenfassung
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IV. Zusammenfassung

u.U. vergleichbare Anwendungsszenarien von Genom- und 
Epigenom-Editierung

Sicherheitsrisiken der Epigenom-Editierung u.U. niedriger

Rechtlich: Only when it is safe!  Eingriffe in Genom- und 
Epigenom, die sicher genug sind, sollten zulässig sein (auch 
Keimbahn)

Ethisch: Only when it is safe?  normative Unsicherheit kann über 
naturwissenschaftliche Unsicherheit hinausgehen
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